
Verwertungsgesellschaften vergeben werden können (Schweden, σorwegen, Dä-
nemark, Finnland, Island, δettland, Estland und δitauen). Entsprechend den Re-
gelungen des IFPI-Simulcasting-εodells können die εusiknutzer ihre Verwer-
tungsgesellschaft zum δizenzerwerb frei auswählen, die Tarife werden nach dem
Bestimmungslandprinzip ermitteltκ1.

Sonstige Initiativen zur Vergabe multiterritorialer Lizenzen

Vergabe europaweiter τnline-δizenzen durch BUεAήSTEεRA

σeben ihrer Beteiligung an der P.E.D.δ.-Initiative versuchte sich die niederländi-
sche BUεAήSTEεRA auch ohne spezifische Beteiligung weiterer Rechtsinhaber
in der Vergangenheit mehrmals an einer europaweiten δizenzvergabe im τnline-
Bereich. τhne zusätzliche bilaterale Vereinbarungen mit anderen europäischen
Verwertungsgesellschaften getroffen zu haben, erteilte sie sowohl im Septem-
ber 2ίί6 an den US-amerikanischen εusikanbieter eεusicκ2 als auch im Juli 2ίίκ
an den τnline-εusikdienst beatportκ3 paneuropäische τnline-δizenzen für das ge-
samte Weltrepertoire. Weitere Besonderheit der δizenzvergabe an eεusic war die
in Abkehr vom bislang geltenden Bestimmungslandprinzip vereinbarte Festset-
zung eines europaweit geltenden Einheitstarifs, der offenbar in manchen europä-
ischen δändern die dort geltenden Tarifsätze unterschrittκ4.

Im Falle der δizenzvergabe an eεusic vertrat BUεAήSTEεRA die Ansicht,
dass ihr bereits die bisherigen Gegenseitigkeitsverträge sowie weitere Besonder-
heiten im holländischen Vertragsrecht das Recht zur Vergabe multiterritorialer δi-
zenzen des gesamten Weltrepertoires verliehenκ5. Bei der Erteilung der paneuro-
päischen εulti-Repertoire-δizenz an beatport, die unmittelbar nach Bekanntgabe
der CISAC-Entscheidung der Kommission vom 16. Juli 2ίίκ erfolgte, welche die
Koordinierung der auf das jeweilige nationale Gebiet begrenzten gegenseitigen
Rechtseinräumung in den bisherigen Gegenseitigkeitsverträgen als wettbewerbs-

I.

I.

κ1 Vgl. GESAC, a.a.τ. Vgl. zum Bestimmungslandprinzip unten § 14. A.
κ2 eεusic ist eigenen Angaben zufolge nach iTunes das Unternehmen mit dem weltweit größten

Umsatz im digitalen εusikgeschäftν vgl. εusikwoche, eεusic verkündet neue Rekordmar-
ke, εeldung vom 21.11.2ίίκ.

κ3 Vgl. BUMA/STEMRA, Presseerklärung vom 21.ι.2ίίκ, online abrufbar unter (zuletzt abge-
rufen am 1ι.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.bumastemra.nlήen-USήPersήPersberichtenήBeatport_press
+release.htm.

κ4 Vgl. Stellungnahme der GEεA zum Schussbericht der Enquête-Kommission „Kultur in
Deutschland“ des Deutschen Bundestages, S. ιν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am
16.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.gema.deήfileadminήinhaltsdateienήpresseήStellungnahme_ίλ e.pdf.
Vgl. dazu auch unten § 14. A.

κ5 Vgl. GESAC, Stellungnahme zur Kommissions-Empfehlung, vom 1.ι.2ίίι, S. κ.
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widrig eingestuft hatteκ6, stellte sich BUεAήSTEεRA zusätzlich auf den Stand-
punkt, dass sie auch aufgrund der ergangenen CISAC-Entscheidung in der δage
sei, δizenzen für das gesamte Weltrepertoire auch außerhalb der σiederlande zu
vergebenκι.

Gegen die rechtliche Einschätzung der BUεAήSTEεRA und damit gegen die
Wirksamkeit einer solchen paneuropäischen Rechtevergabe des gesamten Weltre-
pertoires wandten sich die britische εCPS-PRS und die GEεA mit Erfolg. Wäh-
rend sich die beteiligten Verwertungsgesellschaften im Fall der δizenzvergabe an
eεusic offenbar außergerichtlich einigtenκκ, erwirkten die εCPS-PRS in den σie-
derlanden und die GEεA beim δG εannheim den Erlass einstweiliger Unterlas-
sungsverfügungen gegen BUεAήSTEεRA und beatportκλ. σach einem von BU-
εAήSTEεRA erhobenen Widerspruch gegen die vom δG εannheim erlassene
Entscheidung bestätigte das Gericht die Verfügungλί.

Die von BUεAήSTEεRA vorgebrachten rechtlichen Argumente sind in der Tat
nicht tragfähig. Sie hätte nur dann rechtswirksame EU-weite δizenzen des Welt-
repertoires vergeben können, wenn ihre Gegenseitigkeitsverträge mit den übrigen
Verwertungsgesellschaften eine territorial unbegrenzte Rechtseinräumung auf die
BUεAήSTEεRA vorgesehen hätten. Dies war jedoch nicht der Fallμ Unbestritten
limitierten die Gegenseitigkeitsverträge zum damaligen Zeitpunkt die Rechtsmacht
der Verwertungsgesellschaften zur δizenzvergabe des ausländisches εusikreper-
toire auf ihr jeweiliges Verwaltungsgebiet.

Auch der Versuch von BUεAήSTEεRA, aus der CISAC-Entscheidung ihre
Berechtigung zur Vergabe grenzüberschreitender εulti-Repertoire-δizenzen her-
zuleiten, ist rechtlich nicht haltbar. Denn entgegen der Auffassung von BUεAή
STEεRA führten die von der Kommission angegriffenen wettbewerbswidrig ab-
gestimmten Verhaltensweisen der europäischen Verwertungsgesellschaften im

κ6 Siehe zur CISAC-Entscheidung bereits oben § ι.
κι Vgl. heise online, Verwertungsgesellschaften ringen um εarktanteile, εeldung vom

1ί.λ.2ίίκ, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 1ι.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.heise.deή
newstickerήmeldungή115ι66.

κκ Vgl. Institut für Urheber- und Medienrecht, εeldung vom 1κ.λ.2ίί6, online abrufbar unter
(zuletzt abgerufen am 1ι.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.urheberrecht.orgήnewsήwήeεusicήpή1ήiή2ιλκή.

κλ Am 21.κ.2ίίκ erließ nach Antrag der εCPS-PRS ein Gericht im niederländischen Haarlem
eine einstweilige Verfügungν vgl. MCPS-PRS, Presseerklärung vom 22.κ.2ίίκ, online ab-
rufbar unter (zuletzt abgerufen am 1ι.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.prsformusic.comήaboutusήpressή
latestpressreleasesήprsήPagesήPRSwinsrulingthatpavesthewayforfairandefficientpan-Euro-
peanlicensing.aspx. Zum Erlass einer einstweiligen Verfügung nach entsprechendem Antrag
der GEεA vgl. δG εannheim ZUε 2ίίκ, λλλ ff. - Rechtswidriges Internetangebot von
Musikstückenν GEMA, Presseerklärung vom 1ί.λ.2ίίκ. Vgl. dazu auch Kremp, Popkommμ
Albträume europäischer Verwertungsgesellschaften, heise online vom λ.1ί.2ίίκν online ab-
rufbar (zuletzt abgerufen am 1ί.ι.2ίίλ)μ httpμήήwww.heise.deήnewstickerήmeldungή11ι111.

λί Vgl. δG εannheim ZUε 2ίίλ, 253 ff. - Unbefugte Erteilung von Lizenzen für die öffentliche
Zugänglichmachung von Musikwerken im Inland durch eine ausländische Verwertungsge-
sellschaft.
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Hinblick auf deren gegenseitige territorial begrenzte Rechtseinräumung auf ihr je-
weiliges Tätigkeitsgebiet nicht automatisch zu territorial unbeschränkten Gegen-
seitigkeitsverträgen im Aufführungsrechtsbereichμ Die Kommission war im Rah-
men ihrer wettbewerbsrechtlichen Entscheidung weder befugt, den betroffenen
Verwertungsgesellschaften inhaltliche Vorgaben bei der Abstellung verbotener
Verhaltensweisen zu machenλ1 noch in der δage, selbst die wettbewerbswidrigen
Klauseln durch rechtskonforme Vereinbarungen zu ersetzen. Allein durch den Er-
lass der CISAC-Entscheidung konnten daher schon aus diesen grundsätzlichen Er-
wägungen keine Änderungen bei den bisherigen territorialen Beschränkungen der
Gegenseitigkeitsverträge eintreten. Die wettbewerbskonforme Anpassung dieser
Vereinbarungen oblag vielmehr allein den betroffenen Verwertungsgesellschaften
selbstλ2ν insoweit beließ die Kommissions-Entscheidung den Verwertungsgesell-
schaften auch einen nicht unbeträchtlichen Gestaltungsspielraum zur σeufassung
der entsprechenden Klauselnλ3.

Ferner versuchte die BUεAήSTEεRA im Verfügungsverfahren gegen die GE-
εA, eine gegenseitige territorial unbeschränkte Rechtseinräumung in den Gegen-
seitigkeitsvereinbarungen mit der angeblichen σichtigkeit der von der Kommission
beanstandeten territorialen Beschränkungsklauseln zu begründenμ Aufgrund deren
σichtigkeit seien die Verträge nunmehr so auszulegen, dass sie eine örtlich unbe-
grenzte Rechtseinräumung vorsähen. Auch diesen Einwand wies das Gericht rich-
tigerweise zurück. Denn erstens führte, wie auch bereits das EuG festgestellt hat-
teλ4, im vorliegenden Fall die Wettbewerbswidrigkeit der koordinierten Ausge-
staltung einzelner Vertragsklauseln nicht zu deren σichtigkeit, da ex-Art. κ1
Abs. 2 EG die Sanktionsfolge der σichtigkeit gerade nicht auf verbotene aufein-
ander abgestimmte Verhaltensweisen erstrecktλ5. Zweitens hätte auch die σichtig-
keit der territorialen Beschränkungsklauseln nicht ohne weiteres zu einer unbe-
grenzten gegenseitigen Rechtseinräumung geführt. Vielmehr wäre in diesem Fall
in Anwendung von § 13λ BGB von einer Gesamtnichtigkeit der Gegenseitigkeits-
verträge auszugehen, da eine Rechtseinräumung ohne Gebietsklausel nicht dem
gemeinsamen mutmaßlichen Parteiwillen entsprochen hätteλ6. Daher hätten die
betroffenen Verwertungsgesellschaften die bisherigen Gebietsbeschränkungen nur
durch eine bilaterale σeuverhandlung der Gegenseitigkeitsverträge für den Auf-
führungsrechtsbereich aufheben können.

λ1 Vgl. EuG, Beschluss vom 14.11.2ίίκ, Rs. T-41ίήίκ R - GEMA/Kommission, Rn. 53.
λ2 Vgl. Alich, GRUR Int. 2ίίκ, λλ6, λλκ f.
λ3 Vgl. EuG, a.a.τ., Rn. 54. Vgl. dazu bereits oben § ι. E.
λ4 Vgl. EuG, a.a.τ., Rn. 6ί f.
λ5 Vgl. δG εannheim ZUε 2ίίλ, 253, 25ι - Unbefugte Erteilung von Lizenzen für die öffent-

liche Zugänglichmachung von Musikwerken im Inland durch eine ausländische Verwer-
tungsgesellschaft.

λ6 Vgl. δG εannheim ZUε 2ίίλ, 253, 25κ.
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Was schließlich in dem Verfügungsverfahren überhaupt nicht thematisiert wur-
de, ist die Tatsache, dass die BUεAήSTEεRA für die Vergabe einer paneuropäi-
schen τnline-δizenz neben den Aufführungsrechten zusätzlich auch der erforder-
lichen europaweiten τnline-Vervielfältigungsrechte bedurft hätte. Angesichts der
zum damaligen Zeitpunkt bereits erfolgten Herausnahmen der mechanischen Rech-
te wichtiger Repertoireteile durch die angloamerikanischen εajor-Verlage konnte
die BUεAήSTEεRA auch keine δizenzen für die τnline-Vervielfältigungsrechte
des gesamten Weltrepertoires, geschweige denn zu einer europaweiten σutzung,
an εusiknutzer vergeben.

Sonstige Initiativen

Im Dezember 2ίίι gab die belgische SABAε die Gründung einer eigenen Zen-
trallizenzierungsinitiative mit der Bezeichnung SτδEελι bekanntλκ. εittlerweile
wurde das Projekt jedoch wieder fallen gelassenλλ.

Die Kommission gab in ihrem Zwischenbericht zur Kommissions-Empfehlung
vom 2. Februar 2ίίι weitere Projekte bekannt1ίί. Diese betreffen jedoch weitge-
hend Vereinbarungen zwischen verschiedenen Verwertungsgesellschaften zum
Zwecke einer verstärkten administrativen Zusammenarbeit und stellen keine δi-
zenzvergabestellen im eigentlichen Sinne dar1ί1.

Bilaterale Vereinbarungen zwischen Verwertungsgesellschaften

Schon Jahre vor dem Aufkommen der Zentrallizenzmodelle infolge der Kommis-
sions-Empfehlung vom 1κ. τktober 2ίί5 versuchten die Verwertungsgesellschaf-
ten bereits, durch bilaterale Vereinbarungen mit ihren Schwestergesellschaften in
Einzelfällen die Vergabe grenzüberschreitender δizenzen zu ermöglichen. Auch
heute werden derartige Vereinbarungen nicht selten geschlossen, wenn entspre-
chende Bedürfnisse gewerblicher σutzer für konkrete σutzungen bestehen.

II.

III.

λι Société pour l'τctroi de δicences Européennes de εusique.
λκ Vgl. Jennotte, δa Sabam rêve de l'Europe, lesoir.be vom 26.12.2ίίι, online abrufbar unter

(zuletzt abgerufen am 1ι.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.lesoir.beήactualiteήeconomieήdroits-d-au-
teur-de-lourdes-2ίίι-12-26-56κ32ι.shtml.

λλ Vgl. Butler, Billboard.biz vom 11.4.2ίίκ.
1ίί Vgl. Europäische Kommission, εonitoring of the 2ίί5 εusic τnline Recommendation,

vom ι.2.2ίίκ, S. 6.
1ί1 Beispielsweise besteht eine verwaltungstechnische Zusammenarbeit zwischen der briti-

schen εCPS-PRS und der schwedischen STIε, der sich mittlerweile offenbar die GEεA
angeschlossen hat (sog. ICE-Projekt). Vgl. dazu und zu weiteren Joint Ventures zwischen
den Verwertungsgesellschaften unten § 1λ.
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So besteht seit schon seit einigen Jahren eine spezielle Vereinbarung zwischen
der GEεA und der britischen εCPS-PRS, nach der sich beide die Erlaubnis ein-
räumen, im jeweils anderen Gebiet δizenzen für Handy-Klingeltöne zu verge-
ben1ί2. Auch der εobiltelefonhersteller σokia hatte bereits vor Erlass der Kom-
missions-Empfehlung δizenzverträge mit den finnischen Verwertungsgesellschaf-
ten TEτSTτ und σCB über die σutzung des weltweiten εusikrepertoires für die
εobilfunknutzung in Europa und einigen außereuropäischen δändern abgeschlos-
sen1ί3. σach eigenen Angaben ist es auch der italienischen SIAE mehrmals gelun-
gen, mittels Vereinbarungen mit den betreffenden Verwertungsgesellschaften EU-
weite δizenzen über das eigene italienische Repertoire hinaus einzuräumen1ί4.
Ebenso konnte die schwedische STIε unlängst einem εobilfunk-εusikanbieter
eine paneuropäische δizenz einräumen, nachdem sie die zur Rechteklärung erfor-
derlichen Vereinbarungen mit zahlreichen europäischen Verwertungsgesellschaf-
ten getroffen hatte1ί5.

Fazit: Fragmentierung des Musikrepertoires im Online-Bereich

Angestoßen durch die Kommissions-Empfehlung vom 1κ. τktober 2ίί5 haben die
σeugründungen der verlagsgesteuerten Zentrallizenzinitiativen das bisherige Sys-
tem der nationalen τne-Stop-Shops der Verwertungsgesellschaften beseitigt.
Durch die Herausnahme großer Teile des weltweiten εusikrepertoires aus dem
Geflecht der Gegenseitigkeitsvereinbarungen ist im τnline-Bereich derzeit keine
europäische Verwertungsgesellschaft mehr in der δage, εusiknutzern das gesamte
Weltrepertoire – sei es für eine europaweite, sei es lediglich für eine auf den na-
tionalen Tätigkeitsbereich einer Verwertungsgesellschaft begrenzte σutzung – an-
zubieten1ί6. Um daher eine τnline-δizenz des Weltrepertoires auch nur für ein
einziges europäisches Territorium zu erhalten, ist ein εusiknutzer heute gezwun-
gen, zunächst entsprechende σutzungsrechte bei denjenigen Wahrnehmungsun-
ternehmen zu erwerben, welche die τnline-Rechte des angloamerikanischen und
teilweise des lateinamerikanischen Repertoires der international operierenden εu-
sikverlage zentral verwalten, insbesondere also von CEδAS (EεI εusic Publis-
hing), PAECτδ (SonyήATV Publishing), D.E.A.δ.ήSACEε (Universal εusic
Publishing), εCPS-PRS (betreffend Alliance Digital und das angloamerikanische
Verlagsprogramm von peermusic), SGAE (betreffend das lateinamerikanische Re-

J.

1ί2 Vgl. Becker, ehem. stellvertretender Vorstandsvorsitzender der GEεA, Interview in εu-
sikwoche 36ή2ίί5, S. 2ί.

1ί3 Vgl. Wittmann, εR-Int. 2ίί5, κ4, κ4 f.
1ί4 Vgl. GESAC, Stellungnahme zur Kommissions-Empfehlung, vom 1.ι.2ίίι, S. κ.
1ί5 Vgl. GESAC, a.a.τ.
1ί6 Vgl. εüller, ZUε 2ίίλ, 121, 13ί.
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